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Gemäß § 36 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) sind Schulen verpflichtet, Hygienepläne zu erstellen. Diese 
sollen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festlegen, um die Übertra-
gung von Infektionskrankheiten auf ein Minimum zu reduzieren.

Gleichzeitig sollen die Hygienepläne dem Schutz der Mitarbeiter/innen der Schule vor arbeitsbedingten In-
fektionen dienen (§§ 10, 11 BioStoffV).

Der vorliegende Plan basiert auf dem Musterhygieneplan für Schulen des Stadtgesundheitsamtes Frankfurt 
am Main, der Stadt Erath und des Landesinstitutes für den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein-West-
falens, sowie des Saarlandes.
Eingearbeitet wurden auch Empfehlungen aus dem Leitfaden für die Innenraumlufthygiene in Schulgebäu-
den, der von der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes erarbeitet wurde und im Juli 
2000 veröffentlicht wurde, und schulspezifische Anpassungen..
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Übersicht Muster-Hygieneplan in Schulen
was wann wie womit wer

Händewaschen  nach jedem Toilettenbe-
such

 bei sichtbarer Ver-
schmutzung

 vor dem Umgang mit Le-
bensmitteln

 nach Kontakt mit der 
Nase oder dem Taschen-
tuch

 Nach Kontakt mit Tieren
Küchenpersonal  siehe zu-
sätzliche Gegebenheiten

Flüssigseife auf die feuchte 
Hand geben, mit Wasser auf-
schäumen und unter Beachtung 
aller Schmutzstellen einschäu-
men (einschließlich, Handge-
lenk, Fingerkuppen, insbeson-
dere Nagelfalz, Fingerzwischen-
räumen, Handrücken und Dau-
men von der Fingerkuppe bis 
einschließlich Daumenmaus!), 
gut spülen

Flüssigseife Personal

Schüler

Händedesinfektion Bei Erster Hilfe für offene 
Wunden
Bei Kontamination mit Blut, 
Stuhl, Urin u.ä.

3-5 ml auf der trockenen Haut
gut verreiben (siehe Anlage)

Alkoholisches Hän-
dedesinfektionsmittel

Personal

Fußboden Flure

Schmutzfanmatten 
im EG

Täglich (täglich) 

Täglcihe (täglich)

Feuchtwischen

Saugen

Reinigungslösung Reinigungspersonal

Fußboden (ohne 
Teppich) Klassen-
zimmer 

Täglich  (1 x wöchentlich) Feuchtwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Teppichböden Klas-
senzimmer, Flure

Täglich  (2 x wöchentlich) Saugen Staubsauger Reinigungspersonal

Tische(müssen leer 
geräumt sein), Kon-
taktflächen (z.B. 
Türklinken)

Bei Verunreinigung    (2 x wö-
chentlich)

Feucht abwischen, ggf. nach-
trocknen

Warmes Wasser mit 
Tensidlösung ohne 
Duft- oder Farbstoffe

Reinigungspersonal

Vorhänge 1x jährlich Waschen möglichst mit mind. 
60°C Waschmaschi-
ne mit Vollwaschmit-
tel

Reinigungspersonal

Fensterbänke 2 x monatlich  (2 x monatlich) Wischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Tafel: 

Kreide- und 
Schwammablage

Nach jeder Unterrichtstunde 

2 x wöchentlich  (2 x wö-
chentlich)

Feuchtwischen

Feuchtwischen b. Bed.

Leitungswasser

Leitungswasser

Lehrkräfte/Schüler

Reinigunspersonal

Abfallbehälter 2 x wöchentlich  (2 x wö-
chentlich leeren,  tägliche 
Kontrolle)

Leeren und mit Beutel versehen, 
nach Bedarf reinigen

Reinigungspersonal

Heizkörper 6 x jährlich (6 x jährlich) Wischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Sanitärräume: Toi-
lette, Waschbecken, 
Flisen, Spiegel, Ab-
lagen, Trennwände 
im Spreitzbereich

Täglich – nach der Reinigung 
der Klassenräume (täglich)

Wischen und nachspülen mit ge-
sonderten Reinigungstüchern 
für Kontaktflächen und Aufneh-
mer für Fußböden

Reinigungslösung Reinigungspersonal

Fenster 2x jährlich Reinigungspersonal
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Handläufe, Türklin-
ken, Kontaktflächen 
Schränke, Regale, 
Stühle

Bei sichtbarer Verschmut-
zung und nach Anweisung – 
(Stühle  1 x monatlich, 
Schränke außen 1 x monat-
lich, Regale 4 x jährlich, Tü-
ren und Lichtschalter 1 x wö-
chentlich)  

Abwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Erste Hilfe-Raum Wie Klassenräume

Bei Kontamination mit 
Blut/Stuhl/Urin/Erbrochenem 
sofort alle betroffenen Flä-
chen (Liege/Tisch/Boden) 
desinfizieren 

Mit infektionsdichten Handschu-
hen und/oder einem mit Desin-
fektionsmittel getränken Tuch 
grobe Verschmutzungen entfer-
nen. Anschließend: Flächendes-
infektion

Flächendesinfekti-
onsmittel

Wird vom GA geklärt

Reinigungspersonal

Personal

LEHRERZIMMER/ 
SEKRETARIAT:

Fußboden 2 x wöchentlich (1 x wöchent-
lich)

Wie im Klassenzimmer Wie im Klassenzim-
mer

Wie im Klassenzim-
mer

Sonstige Reini-
gungsverfahren wie 
im Klassenzimmer

(Tische, Telefon, Abfallbehäl-
ter leeren, Türen und Licht-
schalter, Waschbecken 1 x 
wöchentlich)

(Schränke ausßen, Abfallbe-
hälter reinigen 1 x monatlich)

(Heizkörper 6 x jährlich, Re-
gale 4 x jährlich, Stühle 2 x 
jährlich saugen, bzw reini-
gen)

FACHRÄUME (z. B. Biologie, Erdkunde): Wenn häufig frequentiert: wie Klassenräume, 
sonst in größern festzulegende Zeiträumen

Wasch- und Aus-
gussbecken, Flie-
sen

2 x wöchentlich Reinigungslösung Reinigungspersonal

LEHRKÜCHE

Spüle und Armatu-
ren

Täglich (täglich) Feuchtwischen Reinigunslösung Reinigungspersonal

Fußboden Täglich (täglich) Feuchtwischen Reinigunslösung Reinigungspersonal

Tische Täglich (täglich) Feuchtwischen Reinigunslösung Reinigungspersonal

Abfallbehälter Täglich leeren und reinigen

(täglich leeren, 2 x wöchent-
lich reinigen)

Leeren und mit Beutel versehen Reinigunglösung Reinigungspersonal

Türen und Licht-
schalter

Täglich (täglich) Griffspuren entfernen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Fensterbänke Täglich (täglich) Feuchtwischen Reinigunglösung Reinigungspersonal

KANTINE/SPEISE-
SAAL/CAFETRIA

Fußboden Täglich – (täglich) Feuchtwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Tische Täglich – (täglich) Feuchtwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal
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Abfallbehälter Täglich  - (täglich) Leeren und mit Beutel versehen Reinigungspersonal

Türen/Lichtschalter Täglich (1 x wöchentlich) Griffspuren entfernen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Fensterbänke 2 x monatlich (1 x monatlich) 
bzw. b. Bed.

Feuchtwischen Reinigunglösung Reinigungspersonal

TURNHALLE

Fußboden Täglich (täglich) Feuchtwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Sitzbänke, Gardero-
benschränke, Ha-
kenleiste

Wöchentlich (1 x wöchent-
lich)

Feuchtwischen Reinigungslösung Reinigungspersonal

Sanitärräume: Toi-
lette, Waschbecken, 
Flisen, Spiegel, Ab-
lagen, Trennwände 
im Spreitzbereich, 
Duschen

Täglich (täglich) Wischen und nachspülen mit ge-
sonderten Reinigungstüchern 
für Kontaktflächen und Aufneh-
mer für Fußböden

Reinigungslösung Reinigungspersonal

Grundreinigung 1 x jährlich 

1. ) Reinigungs-
geräte,

2. ) Reinigungstü-
cher,

3. ) Wischbezüge

1.) 1x wöchentlich

2. + 3.) arbeitstäglich

1.) Reinigen

2.) +  3.) nach Gebrauch wa-
schen

2.) + 3.) möglichst 
mit mind. 60°C 
Waschmaschine mit 
Vollwaschmittel und 
anschließender 
Trocknung

Reinigungspersonal

Folgende Utensilien müssen vorhanden sein:
- Ausreichende Ausstattung mit Reinigungstüchern und Aufnehmern
- Fahreimer oder Eimersysteme
- Waschmaschine und Wäschetrockner
- Handschuhe
-
 
Angaben zur Häufigkeit der Reinigung von DIN 77400 sind (soweit bekannt) in Klammern angege-
ben.1. Schulreinigung
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1.1 Allgemeines

In der Schule kommt bisher die DIN 77400 – Anforderung zur Schulreinigung – zur Anwen-
dung. 
Die Reinigung der Flächen und des Inventars in den Klassenzimmern, Fluren usw. dient nur in 
Ausnahmefällen der Minimierung von Infektionskrankheiten. Es sind in der Regel keine Desin-
fektionsmittel oder –verfahren zur Reinigung von Flächen und zur Aufbereitung von Wischu-
tensilien einzusetzen.
Angesichts der neueren Veröffentlichungen zu Feinstaub sollte vorsorglich eine Veränderung 
der Reinigungsgewohnheiten erwogen werden – eine endgültige Beurteilung durch wissen-
schaftliche Untersuchungen und EU-Bewertungen bleibt abzuwarten.
Durch Auslegen von Schutzmatten (ggf. mit „Sauberlaufzone“) in der Eingangzone kann der 
Schmutzeintrag in das Schulgebäude erheblich vermindert werden.
Tägliches feuchtes Wischen unter Zusatz von Spülmittel dient der Bindung von Stäuben. Tro-
ckenes Fegen (durch Reinigungspersonal) verteilt diese eher noch in der Innenraumluft.
Gründliche tägliche Reinigungsmaßnahmen dienen auch dazu das Bewusstsein der Schüler 
für ein sauberes Umfeld zu schärfen und Projekte haben erwiesen, dass die Hemmschwelle 
bei einem gründlich gereinigten Umfeld steigt, selbst verschmutzend zu wirken.
Es sollte ein für alle einsehbarer fester Plan in Form einer Tabelle erstellt werden, aus dem 
hervorgeht, welche Flächen in welchen Zeitabständen behandelt werden müssen (siehe An-
hang).
In bestimmten Bereichen bzw. unter bestimmten Umständen können Verunreinigungen mit po-
tentiell infektiösem Material auftreten, die dann desinfizierende Mittel und Verfahren notwendig 
machen (siehe Erste Hilfe).
Die Reinigung der Funktionsräume (Chemie, Biologie etc.) wird gesondert festgelegt.
In der Schule ist in der Regel der Schulhausmeister für eine Mängelerfassung und –meldung 
an die zuständige Stelle des Immobilienmanagements zuständig. Die Kontrolle sollte regelmä-
ßig und systematisch erfolgen (Kontroll-Protokolle). Es sollte schulintern ein Meldewesen in-
stalliert werden, damit jeder Lehrer oder Schüler eine Mängelmeldung (namentlich mit Datum) 
an den Beauftragten leiten kann.
Beauftragter: H. Last (0174/9127319)
Beauftragte Firmen haben sicherzustellen, dass einschlägige Vorschriften des Arbeitsschutzes 
sowie Vorschriften der Unfallversicherungsträger für Schule und Firmen berücksichtigt werden. 
Die Firmen haben für die Qualität und Sicherheit der Leistung regelmäßige Kontrollen der Ar-
beitsmittel und der Arbeitsschutzmaßnahmen sicherzustellen.

1.2 Bemerkung zu Reinigungsmitteln

Stark alkalische (pH>10,5) und stark saure (pH<3) Reiniger eignen sich für Grundreinigungen 
und dürfen nur von geschultem Personal angewendet werden. Schwach saure (pH 3-6) Reini-
ger sind sicherheitshalber auch nur von geschultem Personal einzusetzen. Diese Reiniger kön-
nen bei unsachgemäßem Einsatz Materialschäden verursachen. Schwach alkalische 
(pH 8-10) und neutrale (pH 6-8) Reiniger sind problemlos einzusetzen bei Beachtung der Ar-
beitsschutzvorschriften für die Firmenmitarbeiter.

1.3 Unfallgefahren

Bei Nassreinigung ist darauf zu achten, dass keine Pfützen nach der Reinigung auf dem Fuß-
boden zurückbleiben, die zur Rutschgefahr führen können. Für Reinigungsmittel ist ein ab-
schließbarer Ort vorzusehen.
Gefahrstoffhaltige Reinigungsmittel unterliegen den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung 
(u.a. Lagerung, Umgang). Eine Gefährdung von Schülern und Mitarbeitern der Schule muss 
ausgeschlossen sein, indem beispielsweise bei Anwendung saurer Reinigungsmittel die ätzen-
de Wirkung durch Einhaltung einer Karenzzeit ausgeschlossen wird.

8



2. Hygiene im Sanitärbereich

2.1 Sanitärausstattung

Die Sanitärräume sollen mit wischfesten Wand- und Bodenmaterialien ausgestattet sein. Sie 
sind regelmäßig auf vorhandene Beschädigungen zu kontrollieren und instand zu halten. Die 
Waschbecken sollten mit Hähnen für fließendes warmes und kaltes Wasser ausgestattet 
sein.
Die Sanitärbereiche sind mit Einmalhandtüchern sowie Spendervorrichtungen für Flüssig-
seife auszustatten. Seifenstücke und Handtücher zum gemeinschaftlichen Gebrauch sind 
nicht zulässig.
Eine ausreichende Anzahl von Abfallbehältern für Papierabfälle sind bereitzustellen.
In den Mädchentoiletten sollte ein Spender für Tüten für Monatsbinden (Monatsvorlagen) 
und verschließbare Abfallbehälter vorhanden sein. Es ist darauf zu achten, dass es sich um 
stabile Vorrichtungen mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche handelt.
Es sollten keinerlei Urinanlagen vorhanden sein, die keine Wasserspülung haben. Bei etwai-
gen Altbeständen ist die Reinigung mit einem Spezialreiniger in festem Rhythmus durchzufüh-
ren und zu kontrollieren.

2.2 Wartung und Pflege

Die Toilettenanlagen und deren Ausstattung sind regelmäßig nachzubefüllen und zu warten. 
Eine zeitnahe Reparatur von Defekten und sorgfältige Pflege muss sichergestellt werden. Die 
Wartungsvorgaben der Hersteller sind zu beachten.

2.3 Be- und Entlüftungen

Die Reinigung und Instandhaltung der  Entlüftungseinrichtungen in den Sanitärbereichen 
muss regelmäßig erfolgen.

3. Trinkwasserhygiene

3.1 Legionellenprophylaxe

Zur Legionellenprophylaxe sind Duschen, die nicht täglich genutzt werden, täglich durch ca. 5-
minütiges Ablaufenlassen von Warmwasser zu spülen (maximale Erwärmungsstufe einstellen 
– mindestens ≥ 60°C). Kalkablagerungen an den Duschköpfen sind in den erforderlichen 
Zeitabständen zu entfernen.
Die Entstehung von Blindrohren ist bei Umbaumaßnahmen dringend zu vermeiden, da dies 
ideale Vermehrungsbedingungen für Legionellen schaffen würde (Demontage von Waschbe-
cken nur bei entsprechendem Rückbau der Zu- und Ableitungen – keinesfalls „Abstöpseln“!)

3.2 Vermeidung von Stagnationsproblemen

Am Wochenanfang und vor allem nach den Ferien das Trinkwasser mehrere Minuten ablaufen 
lassen, um die Leitungen zu spülen.
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3.3 Arbeiten an der Wasserinstallation

Bei umfangreichen Umbauten an den Wasserleitungen ist nach § 13 (2) Trinkwasserverord-
nung bei Rohrarbeiten von einer Länge von ≥ 10 m eine Anzeige (siehe Anlage) an das Ge-
sundheitsamt zu machen.

4. Kleine Baumaßnahmen und Renovierungen

Bei Materialauswahl, Auswahl der Arbeitsverfahren und Arbeitszeiten sind die gesundheitlichen 
Gesichtspunkte der Schüler und Mitarbeiter/innen zu berücksichtigen, damit akut und nach lan-
gem Aufenthalt keine gesundheitlichen Schäden verursacht werden können.

5. Raumlufthygiene

5.1 Lüftung der Klassenräume

In den Klassenräumen soll vor und nach dem Unterricht und in jeder Pause  ein Luftaus-
tausch durch Stoßlüftung (möglichst Querlüftung) erfolgen. Einen Lüftungsplan ist beigefügt. 
(Siehe Anlage 5)

5.2 Raumlufttechnische Anlagen

Mechanische Entlüftungsanlagen für den Umgang mit Schadstoffen oder in Küchen sowie Kli-
maanlagen sollen neben der Wartung gemäß aktueller technischer Regeln einmal jährlich ei-
ner optischen Kontrolle aller Anlagenteile sowie der Außenluftansaugöffnungen unterzogen 
werden. 
Bei raumlufthygienisch bedeutsamen Fragen wie Schimmelbefall oder Emission von Raum-
luftschadstoffen (z.B. Lösungsmittel in Farben und Klebern) ist zunächst die Ursache zu ermit-
teln, da sonst keine längerfristigen Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Eine frühzeiti-
ge Inanspruchnahme der Fachberatung von Sicherheitsingenieur/in und/oder Betriebsarzt/in ist 
deshalb sinnvoll (Erreichbarkeit s.o.).
Bei Feuchtigkeitsschäden und ggf. vorkommendem Schimmelpilzbefall ist eine fachtechnische 
Prüfung der Ursache der Nässebildung einzuleiten, damit neben der Entfernung des Schim-
mels auch der ggf. ursächliche bauliche Mangel beseitigt wird.
Vor beabsichtigten Raumluftmessungen hinsichtlich Lösungsmittel, Mineralfasern o.ä. sollte in 
jedem Fall das Gesundheitsamt und der zuständige Betriebsarzt/ärztin bzw. Sicherheitsinge-
nieur/in eingeschaltet werden, hierzu kann die o.g. Nummer gewählt werden. 

6. Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers

6.1 Versorgung von Bagatell wunden

Bei Bagatellewunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) zu säu-
bern. Der Ersthelfer hat dabei infektionsdichte Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie 
nach der Hilfeleistung die Hände unverzüglich zu desinfizieren (nach DGHM gelistetes Hände- 
Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis). 

6.1 Händedesinfektion

Sollte von Personal und Schülern nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen 
Körperausscheidungen durchgeführt werden. Auch wenn Handschuhe getragen wurden, sind 
nach Ablegen der Handschuhe die Hände zu desinfizieren.
Anweisung zu Händesdesinfektion/hygienesches Händewaschen ist beigefügt. 
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(Siehe Anlage 1)
Das Tragen infektionsdichter Einweghandschuhe ist bei vorhersehbarem Kontakt mit Ausschei-
dungen, Blut usw. notwendig (Beiführen bei Pausenaufsicht).

6.2 Behandlung kontaminierter Flächen

Mit Blut, Erbrochenem oder anderen potentiell infektiösen Körperflüssigkeiten kontaminierte 
Flächen sind unter Verwendung von infektionsdichten Einmalhandschuhen mit einem desinfek-
tionsmittelgetränkten Tuch grob zu reinigen und die betroffene Fläche nochmals zu desinfizie-
ren (Flächendesinfektionsmittel (Fertiglösungen), DSHM gelistet). Grundsätzlich in jedem Fall 
lufttrocknen lassen und nicht trocken nachreiben.

6.3 Überprüfung des Erste-Hilfe-Inventars

Die geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung (Erste-Hilfe-Material, Liege, Rettungsgeräte) ist gemäß 
Unfallverhütungsvorschriften GUV – SI 8065 „Erste Hilfe in Schulen“ und GUV-I 512 „Erste-Hil-
fe-Material“ vorzuhalten:

 Kleiner Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13157 (Siehe Anlage 3)

Neu einzuführende Verbandstoffe müssen entsprechend Medizinproduktegesetz ein CE-Zei-
chen tragen.
Zusätzlich ist der Verbandkasten mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel zur Händedesin-
fektion (s.o.) in einem fest verschließbaren Behältnis auszustatten (nur Einmalprodukte ver-
wenden – keine Nachfüllflaschen!). Verbrauchte Materialien sind umgehend zu ersetzen und 
regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen (laut Plan!). Ins-
besondere sind die Ablaufdaten des Händedesinfektionsmittels zu überprüfen.
Die Schule klärt bei Fremdnutzung, ob die Nutzer die entsprechenden Materialien selbst mit-
bringen.

7. Tätigkeitsverbote und meldepflichtige Krankheiten

7.1 § 34 IfSG (2) Erkrankte

Nach § 34 IfSG (1) dürfen in Gemeinschaftseinrichtungen (hierzu zählen Schulen) keine Per-
sonen mit direktem Kontakt zu Betreuten arbeiten, die an folgenden Krankheiten leiden oder 
dessen verdächtig sind:

 Cholera
 Diphterie
 Enteritis durch hämorrhagische E. coli (EHEC)
 Virusbedingte hämorraghische Fieber
 Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
 Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)
 Keuchhusten
 Ansteckende Lungentuberkulose
 Masern
 Meningokokken-Infektion
 Mumps
 Paratyphus
 Pest
 Poliomyelitis
 Scabies (Krätze)
 Scharlach oder sonstige Streptococcus pyogenes-Infektionen
 Shigellose
 Typhus abdominalis
 Virushepatitis A oder E
 Windpocken

11



7.2 § 34 IfSG (2) Ausscheider

Nach § 34 IfSG (2) dürfen in Gemeinschaftseinrichtungen (hierzu zählen Schulen) keine Per-
sonen mit direktem Kontakt zu Betreuten arbeiten, die Ausscheider folgender Krankheitserre-
ger sind:

 Vibrio cholerae
 Corynebacterium diphteriae (Toxin bildend)
 Salmonella typhi
 Salmonella paratyphi
 Shigella sp.
 Enterhämorraghische E. col (EHEC)

dürfen nur mit Genehmigung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem 
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die Räume der 
Einrichtung betreten, nutzen und an Veranstaltungen teilnehmen.

7.3 Verdacht auf Erkrankung

Nach § 34 IfSG (3) gilt die Einschränkung von Satz (1) und (2) auch für die Personen, in deren 
Wohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf 

 Cholera
 Diphterie
 Enteritis durch hämorrhagische E. coli (EHEC)
 Virusbedingte hämorraghische Fieber
 Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
 Ansteckende Lungentuberkulose
 Masern
 Meningokokken-Infektion
 Mumps
 Paratyphus
 Pest
 Poliomyelitis
 Shigellose
 Typhus abdominalis
 Virushepatitis A oder E

aufgetreten ist.

7.4 Mitteilungspflicht der Schule an das Gesundheitsamt

Betroffene von Tatsachen nach § 34 (1) bis (3) haben die Schulleitung unverzüglich zu infor-
mieren und diese ist verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu infor-
mieren und personen- und krankheitsbezogene Angaben zu machen.
Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen (sog. Häufun-
gen), wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind.
Die Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt besteht nur dann nicht, wenn ein Nachweis 
darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhaltes schon durch eine andere Person erfolgt 
ist.

Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin
Tel: 9029-16162, - 16164 und 16047, Fax: 9029-16054

Die zuständige Schulbehörde kann im Einverständnis mit dem Gesundheitsamt Ausnahmen 
von den Regelungen nach Absatz (1) und (3) zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt wer-
den, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet 
werden kann.
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Das Gesundheitsamt kann Schutzmaßnahmen anordnen, wenn Schüler oder Schulmitarbeiter/
innen Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiter-
verbreitung besteht.
Das Gesundheitsamt soll gemeinsam mit der Schule die betreuten Kinder und Jugendlichen 
oder deren Sorgeberechtigten über die Bedeutung eines vollständigen, altersgemäßen, nach 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die 
Prävention von übertragbaren Krankheiten aufklären.

7.5  Mitteilung der Schule an Betriebsarzt/in

Bei Verdacht auf Infektion/Infektionsgefährdung von Mitarbeiter/innen in der Schule sollte die 
Schulleitung unverzüglich auch den Betriebsarzt/in informieren und zu Rate ziehen. Der Be-
triebsarzt/in berät zu Schutzmaßnahmen und führt Untersuchungen und Impfungen durch, um 
arbeitsbedingte Infektionskrankheiten zu verhindern, evtl. den Verdacht einer Berufskrankheit 
zu ermitteln. 

Der Betriebsarzt/in, evtl. auch der Sicherheitsingenieur/in, sollte auch bei allen anderen Hygiene-
problemen zu Rate gezogen werden, wenn Mitarbeiter/innen der Schule betroffen sind.

Schmitz Consulting  GmbH Berlin
   HEALTH CARE SERVICES 

Gertraudenstraße 10-12, 10178 Berlin
Tel: 590095 – 35 und -30,  FAX: 590095 – 31, E-Mail: info@amvz.de

8. Küche

8.1 Beauftragung Firmen

Kommen Cateringfirmen o.ä. zum Einsatz, um die Schulverpflegung sicherzustellen, so haften 
diese für die Hygiene in der Küche und unterliegen der Lebensmittelaufsicht beim zuständigen 
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt.
In Charlottenburg-Wilmersdorf ist dies das:

 Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin
Tel.: 9029-13422, Fax: 9029-12054

8.2 Schuleigene Projekte

Gibt es schuleigene Projekte, bei denen Personen beschäftigt werden, die eine Belehrung 
nach § 43 IfSG benötigen, so sollte der Anhang zu diesem Thema beachtet werden und es 
muss beachtet werden, dass die Schule sozusagen als Arbeitgeber im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes fungiert, d.h. die Lehrkraft muss die Schüler 1 x jährlich unterweisen.

8.3 Hygiene

Die Küche soll mit wischfesten Wand- und Bodenmaterialien ausgestattet sein. Sie sind regel-
mäßig auf vorhandene Beschädigungen zu kontrollieren und instand zu halten. Die Waschbe-
cken sollten mit Hähnen für fließendes warmes und kaltes Wasser ausgestattet sein.
Die Küche ist mit Einmalhandtüchern sowie Spendervorrichtungen für Flüssigseife auszu-
statten. Seifenstücke und Handtücher zum gemeinschaftlichen Gebrauch sind nicht zulässig.
Eine ausreichende Anzahl von Abfallbehältern für Papierabfälle ist bereitzustellen.
Die Vorschriften der Lebensmittelhygieneverordnung sind einzuhalten.
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9. Wichtige Telefonnummern

9.1 Giftnotrufnummer
(030) 1924 (Tag und Nacht!)
E-Mailadresse: mail@giftnotruf.de
BBGes Institut für Toxikologie, Oranienburger Str. 285, 13437 Berlin
Es beraten 12 Ärzte und Ärztinnen; neben der Beratung im Akutfall werden auch allgemeine 
Auskünfte zur Giftigkeit von Substanzen gegeben

9.2 Polizei
Rufnummer 110

9.3 Feuerwehr
Rufnummer 112

9.4 Rettungsdienst / Notarzt
Rufnummer 112

9.5 evtl. andere wichtige Telefonnummern 

10. Turnhalle
Für die Einrichtungen der Turnhalle gilt entsprechend die Hygiene im Sanitärbereich.

Die Kleiderablage für die Bekleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der Schüler 
keinen direkten Kontakt untereinander haben, da sonst die Gefahr der Übertragung von Läusen 
besteht. 
Vierteljährliche Reinigung der Geräte (z.B. Ringe, Matten…. )  
Geräteraum: 2 x jährlich leer räumen. Verantwortlich: Lehrkräfte für Sport. Fußboden feucht wi-
schen durch Reinigungspersonal.

11. Tierhaltung
Jede Tierhaltung kann ein gesundheitliches Risiko sein (Infektion, Allegien).
Bei Planung und Umsetzung entsprechender Tierhaltung ist ein enger Kontakt mit dem zustän-
digen Gesundheitsamt und dem Vetreinär- und Lebensmittelüberwachungsamt notwendig. 
Die Eltern der Schüler müssen infomiert werden (Allergie-Kinder).
Verhaltens- und Hygieneregeln:

• Der Umgang der Kinder mit den Tieren muss angeleitet und überwacht werden.
• Es ist darauf zu achten, dass Kinder keinen Gesichts- und Lippenkontakt zu Tieren haben 

und dass sie sich nicht von Tieren belecken lassen. Nach Kontakt mit den Tieren sind die 
Hände gründliche zu waschen.

• Die Reinigung der Käfige sollte regelmäßig erfolgen.
• Alle Tiere sind regelmäßig einer veterinämedizinischen Kontrolle zu unterziehen?????
• Tiere aus Privathaushalten sollten aus hygienischen Gründen nicht in die Schule gelan-

gen, z.B. „Haustiertag“.

12. Musikinstrumente
Sachgerechte Reinigung der Instrumente nach Anweisung des Fachlehrers. 
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Blasinstrumente: wenn möglich sollte jede Schülerin/Schüler ein eigenes Mundstück haben.

13. ---

14. Fachräume in Oberschulen 

Die Reinigung der Fachräume ist wie in den Klassenzimmern durchzuführen.
Die Reinigung muss aber nach Frequentierung und Nutzungsart von der Schule angepasst 
werden. 

Küche (Hauswirtschaftslehre): 

Hier können Schüler zum Teil in die Reinigung miteinbezogen sein. 

Sichtbare Verschmutzung während des Unterrichts ist sofort durch Schüler oder Fachlehrer zu ent-
fernen.  

Tische/Herd/Backofen: Reinigung nach jeder Unterrichtsstunde durch Schüler nach Anweisung 
des Fachlehrers.

Schränke: Türen 2 x monatlich durch Reinigungspersonal, ggf. können Schüler hier miteinbezogen 
werden. Schränke innen: 2 x jährlich durch Reinigungspersonal. Die Schränke müssen vorher leer 
geräumt sein.  

Böden: je nach Frequentierung tgl. feucht wischen, ggf. auch durch Schüler, sonst durch Reini-
gungspersonal

Mülleimer: Tgl. leeren und mit Beutel versehen durch Reinigungspersonal. Mülleimer reinigen je 
nach Verschmutzungsgrad. 

Schürzen: je nach Verschmutzungsgrad

Kühlschrank: Der Inhalt des Kühlschranks muss nach dem Kochen entfernt werden.

Chemie:

Unterrichtsräume: 

Tische: bei Bedarf, ggf. nach jeder Unterrichtsstunde durch Schüler nach Anweisung des Fachleh-
rers. Sonst 2 x wöchentlich durch Reinigungspersonal.
Waschbecken: 2 x wöchentlich durch Reinigungspersonal. 

Vorbereitungsräume: 
Vorbereitungstische: 2 x wöchentlich durch Reinigungspersonal (wenn leer geräumt). Waschbe-
cken: wie im Unterrichtsraum, Fensterbrett. 1 x monatlich, Schränke: 1 x jährlich Grundreinigung 
Innen/außen,

Schutzbrillen: Vor und nach Benutzung: Sichtkontrolle. Reinigung: feucht wischen durch Benutzer. 
Verantwortlich: Fachlehrer.

Augendusche: 1 x jährlich prüfen. 
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Die Fachbereichsleitung  muss zu Beginn des Schuljahres das Reinigungspersonal über Gefahren 
in den Chemieräumen unterweisen: Die Unterweisung muss dokumentiert werden.

Tische, Waschbecken, Fensterbrett, Schränke usw. müssen vor der Reinigung durch Reinigungs-
personal leer geräumt sein. Es muss sicher gestellt sein, dass das Reinigungspersonal bei der 
Reinigung nicht in Kontakt mit gesundheitsschädlichen  Substanzen kommt.

Physik:

Wie Chemie

Biologie:

Wie Chemie

Tierpräparate vorhanden: Siehe Anhang 9

Das Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Stoffen sollten vermieden werden.

Computerräume und Medienecken

Lüfter in Netzteilen und PCs führen einerseits zu einer starken Verwirbelung des Staubanfalls in 
Computerräumen, andererseits setzt Staub die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Geräte her-
ab. In Computerräumen und Medienecken ist deshalb besonders auf gründliche Staubentfernung 
zu achten.

Tastaturen und Mäuse stellen ein besonderes hygienisches Gefährdungspotential dar. 

Über die Reinigungsvorschriften von Klassenzimmern hinaus müssen Computertische einschließ-
lich PCs, Monitor, Zubehör, Tastatur sowie andere in den Räumen angebrachte Geräte (Beamer, 
Smartboards...)  mindestens einmal wöchentlich vom Reinigungspersonal mit einem weichen 
Staubpinsel abgesaugt werden. 
(Eine entsprechende fachmännische Reinigung mit Feuchttüchern wäre vorzuziehen, bedarf je-
doch wegen möglicher Gefahren und möglicher Folgeschäden besonderer Absprachen)
Tastaturen und Mäuse werden von den Schülerinnen und Schülern nach einer Sitzung mit PC- 
Reinigungstüchern abgewischt.

Für die tägliche Reinigung von Tasturen und Mäusen  durch die Schülerinnen und Schüler 
sind PC-Reinigungstücher vorzuhalten.

15. ---

16.  Belehrungen, die nach dem Infektionsschutzgesetzt in ei-
ner Schule durchzuführen sind: 
Übersicht und Vorschlag zur Durchführung:

Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz § 33 
(muss alle zwei Jahre wiederholt werden). 
Unterlagen sind beigefügt.

Belehrt werden müssen: 

Alle Eltern:
Bei Einschulung der Kinder allen Eltern entsprechendes Material aushändigen, lesen lassen, ggf. 
Kopie mitgeben und unterschreiben lassen, dass der Inhalt verstanden worden ist (läuft wohl 
schon in den Schulen).
Die Belehrung muss alle zwei Jahre wiederholt werden. Bei den Elternabenden kurz erwähnen. 
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Alle Lehrkräfte und Erzieherinnen/Erzieher:
Wie oben bei Einstellung.
Infektionsschutzgesetz §33 auf einem allen zugänglichen PC zur Verfügung stellen.
Wiederholung der Belehrung: Bei Gesamtkonferenz alle zwei Jahre. Im Protokoll festhalten.

Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz § 43 
(muss 1 x jährlich wiederholt werden). 
Unterlagen sind beigefügt.

Belehrt werden müssen:

Alle Lehrkräfte, die Hauswirtschaft unterrichten.  Die Erstbelehrung erfolgt durch das Gesund-
heitsamt (Rote Karte). Die Lehrkraft muss sich danach mindestens einmal jährlich mit dem Thema 
befassen. 
Dies ist erfüllt, wenn die Lehrkraft z. B. die Schülerinnen/Schüler in den ersten Unterrichtsstunden 
nach den Ferien belehrt.

Schülerinnen/Schüler in einer Schülerfirma, die regelmäßig Speisen zubereiten und aushändi-
gen z. B. in der Schulkantine oder im Sinne eines Catering. 
Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt ist erforderlich. Folgebelehrungen können durch die 
Lehrkraft erfolgen.

Nicht belehrt werden muss:
1. Wenn bei Klassen- / oder Schulfesten durchgbackene Kuchen, Würstchen oder Ähnliches von 
Schülerinnen/Schülern verkauft wird. 
Es empfiehlt sich aber, dass eine Lehrkraft für Hauswirtschaftslehre vorher  z. B. mit den Schüle-
rinnen/Schülern den Inhalt des § 43 bespricht.

2. Wenn in einer Kantine nur abgepacktes Essen oder Getränke ausgehändigt werden.

Beauftragung Firmen
Kommen Cateringfirmen o.ä. zum Einsatz, um die Schulverpflegung sicherzustellen, so haften die-
se für die Hygiene in der Küche und unterliegen der Lebensmittelaufsicht beim zuständigen Veteri-
när- und Lebensmittelaufsichtsamt.

Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf
Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlin
Tel: 9029-16162, - 16164 und 16047, Fax: 9029-16054

17. Sonstiges

 http://www/frankfurt.de/sixcms_upload/media/354/hygieneplan_f_r_schulen,pdf
 Musterhygieneplan für Schulen im Saarland
http:www.saarpfalz-kreis.de/systembilder/schulen.pdf
 Musterhygieneplan für Schulen
Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Dez. Hygiene in Krankenhäusern
 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
vom 20.07.2000, BGBl I Nr. 56, S. 1045 ff
 Leitfaden für die Innenlufthygiene in Schulgebäuden
Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes, Berlin Juni 2000
http://www. Umweltdaten.de/down-d/Schule.pdf
 Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)
vom 21.05.2001; BGBl I Nr.24, 28.05.2001
 Unfallverhütungsvorschrift GUV Erste Hilfe 0.3

17



Anlagen: 

1. Richtig Hände desinfizieren und richtig Hände waschen

2. Flächen desinfizieren

3. Inhalt für einen „Kleinen Verbandkasten“ mit Füllung nach DIN 13157 

4. Merkblatt zur Bekämpfung von Kopfläusen

5. Lüftungsplan / Empfehlungen von der Unfallkasse Berlin

6. Material zur Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetzes § 34

7. Material zur Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetzes § 43 mit Hinweisen zur Hygiene in 
Küchen

8. Umgang mit Tierpräparaten
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Anlage 3

Inhaltsverzeichnis für einen   kleinen   Verbandkasten nach DIN 13 157 C und   
einen   großen   Verbandkasten nach DIN 13 169 E  

Lfd. 
Nr. Bezeichnung klein groß

Anzahl Anzahl

1 Anleitung ZH 1/143 „Erste Hilfe bei Unfällen“ 1 1
2 Gebrauchsinformationen für Erste- Hilfe- Behälter 1 1
3 Inhaltsverzeichnis 1 1
4 Augenkompresse, oval, 5 x 7 cm, einzeln, steril 2 4
5 Brandwunden- Verbandtuch, DIN 13 152 A, steril 1 2
6 Brandwunden- Verbandtuch, DIN 13 152 BR, steril 1 2
7 Dreiecktuch, weiß, Vlies, DIN 13 168 1 2
8 Einmal- Mundschutztücher, 20 x 30 cm, 10 Stck./ Packg. 1 2
9 Einmalhandschuhe, 4-Stück/ Packg., Vinyl- Handschuhe Größe 8 - 9 1 2
10 Fingerverband, elastisch, 18 x 2 cm, einzeln eingeschweißt 5 10
11 Fingerspitzenverbände -S-, 7 x 4 cm, einzeln verpackt 5 10
12 Fixierbinde, 4 m x 6 cm, starr oder elastisch, mit festen Kanten, mind. 20fädig, einzeln 

staubgeschützt verpackt (DIN 61 634-FB6)
3 6

13 Fixierbinde, 4 m x 8 cm, starr oder elastisch, mit festen Kanten, mind. 20fädig, einzeln 
staubgeschützt verpackt (DIN 61 634-FB8)

3 6

14 Folienbeutel, 30 x 40 cm, Mindestdicke: 45 µm, aus Polyethylen, mit Snapverschluß 2 4
15 Netzverband für Extremitäten, Gr. 2/3, 4 m pro Packung 1 2
16 Pflaster- Sortiment für Betriebsverbandskasten 1 2
17 Pflasterstrip 19 x 72 mm, einzeln verpackt 10 20
18 Rettungsdecke gold/ silber 1 2
19 Spulenpflaster, textil, 5 m x 2,5 cm 1 2
20 Universalschere, nichtrostend, kniegebogen, mind. 18 cm lang 1 1
21 Verbandpäckchen, 4 m x 10 cm DIN 13 151 G, steril 2 4
22 Verbandpäckchen, 4 m x 8 cm DIN 13 151 M, steril 3 6
23 Zellstoff- Mullkompresse, 10 x 10 cm, einzeln, steril 6 12
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Anlage 4

Merkblatt zur Bekämpfung von Kopfläusen
1. Personen mit Kopflausbefall dürfen eine Gemeinschaftseinrichtung, in der Kinder und Jugendliche betreut 
werden, nicht betreten.

2. Zum Abtöten der Kopfläuse benutzen Sie bitte ein apothekenpflichtiges, für die Kopflausbehandlung zuge-
lassenes Arzneimittel, das eines der Wirkstoffe Permethrin, Pyrethrium, Allethrin, Lindan enthält oder das Me-
dizinprodukt „MOSQUITO Läuse-Shampoo“.

3. Um eine erfolgreiche Behandlung zu erzielen, ist eine zweite chemische Behandlung, 8 – 10 Tage nach der 
ersten Behandlung, notwendig, da die Wirkstoffe nicht immer ausreichend auf die Läuse-Eier wirken und in 
der Zwischenzeit Larven ausschlüpfen können.

4. Während der Schwangerschaft, der Stillzeit, bei MCS (multiple Überempfindlichkeit gegen chemische Sub-
stanzen) und bei Chrysanthemenallergie wird empfohlen, die Läuse rein mechanisch durch feuchtes Auskäm-
men (Strähne für Strähne) zu entfernen.

5. Kontrolluntersuchungen und feuchtes Auskämmen sind zwischen den chemischen Behandlungen und in 
etwa bis zu 8 Tage nach der zweiten chemischen Behandlung notwendig, um geschlüpfte Larven zu entfer-
nen.

6. Ein ärztliches Attest zur Bestätigung des Behandlungserfolges ist nur erforderlich bei wiederholtem Befall 
innerhalb von 4 Wochen. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Behandlung gegenüber der Ge-
meinschaftseinrichtung zu bestätigen.

7. Alle im Haushalt wohnenden Personen sind in die Erstbehandlung mit einzubeziehen. Eine Zweitbehand-
lung nach 8 – 10 Tagen ist auch bei diesen Personen durchzuführen, um den Erfolg der Bekämpfungsmaß-
nahme zu sichern.

8. Es ist notwendig, dass Kämme, Bürsten, Lockenwickler, Fahrradhelme, Kindersitze, Haarnetze, Mützen 
usw. aller Familienmitglieder mit einem für die Kopflausbehandlung zugelassenem Arzneimittel behandelt und 
gründlich gereinigt werden.

Quelle: Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin
Gesundheitsamt
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Anlage 5a LÜFTUNGSPLAN
Durch nicht ausreichendes Lüften steigt die Kohlendioxidkonzentration in Räumen an. Der „Leitfa-
den für die Innenraumlufthygiene in Schulgebäuden“ gibt, bezogen auf die Kohlendioxidkonzentra-
tion, einen  hygienischen Richtwert von 0,15 Vol%, die sog. Pettenkoferzahl einen Wert von 0,1 
Vol% an. 
Ab höheren Konzentrationen ist  mit  Müdigkeit,  Konzentrationsschwächen sowie Belästi-
gungen durch Körpergerüche zu rechnen. 

Es ist daher wichtig, regelmäßig zu lüften, damit Schülern und Lehrkräften ausreichend  frische 
Atemluft zur Verfügung gestellt wird.  

Stoßlüften                                   oder                              Querlüften

- Fenster für 5-10 min ganz öffnen
- zu Unterrichtsbeginn und  -ende sowie in 

den  Pausen  oder  den  Unterrichtsstun-
den

                    

- Fenster  und  gegenüberliegendes  Fens-
ter / gegenüberliegende 

     Tür für ca. 5-10 min ganz öffnen
- zu Unterrichtsbeginn und  -ende sowie in 

den Pausen oder den Unterrichtsstunden

 

Bitte nicht kippen! 

                                                                                                    
- Kippfunktion nur in klimatisch warmen Zeiten verwenden, wenn die Innentemperatur gleich 

oder geringer als die Außentemperatur ist
- Luftaustausch dauert bis zu einer Stunde
- Mauern rund um das Fenster kühlen ab, Heizkosten steigen, Schimmel kann entstehen
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Anlage 5 b

Unfallkasse Berlin
Abteilung Prävention

Zusammenstellung von wichtigen Aspekten zur Feinstaubbekämpfung  und 
Luftverbesserung in Schulen

Forderungen und Empfehlungen an das Personal der Schule vor Ort:

Lüften Sie vor und nach dem Unterricht sowie in jeder Pause bei ganz geöffne-
ten Fenstern und Türen (sog. Stoß- und Querlüftung).Für diese Aufgabe können 
Schüler/innen als „Lüftungsbeauftragte“ gewonnen werden.

Planen Sie in der Mitte der Unterrichtsstunde eine Lüftungspause ein, in wel-
cher Fenster und Tür geöffnet werden. Nutzen Sie dazu vorzugsweise die äuße-
ren Fenster, wenn deren Fensterflügel zur Wand öffnen und damit nicht in den 
Aufenthaltsbereich von Schüler/innen hineinragen.

Werden alle Fenster ganz geöffnet, ist darauf hinzuwirken, dass sich Schüler/in-
nen nicht im Schwenkbereich der Fensterflügel aufhalten.

Wenn die Gefahr besteht, dass Fensterbänke missbräuchlich genutzt (z.B. be-
klettert) werden, sollten Fenster nur unter Aufsicht vollständig geöffnet werden.

Um ein regelmäßiges Lüften zu ermöglichen, sind Fensterbänke nicht als Abla-
geplatz zu nutzen; alle Fenstergriffe sollen gut erreichbar sein.

Damit der Feinstaub in der Luft gebunden werden kann, muss in Räumen von 
Schulen die Luftfeuchtigkeit mindestens 50% betragen. Z.B. können Pflanzen 
zu einer ausreichenden Luftfeuchtigkeit beitragen.

Die Einführung von Hausschuhen in Klassenräumen kann zur Staubreduzierung 
beitragen.

Forderungen und Empfehlungen an den Schulträger:

Zum Zwecke der Schmutz- und Nässebindung soll in allen Eingangsbereichen 
flächenbündig eine großflächige Fußabstreifmatte - mindestens 1,50 m tief - 
über die gesamte Durchgangsbreite angeordnet werden. 

Darüber hinaus müssen an Eingangsbereichen die Böden ausreichend großflä-
chig aus befestigten Materialien sein, damit staubiger Boden nicht hereingetra-
gen wird.

Gebäudereinigung muss nass durchgeführt werden, damit der Feinstaub gebun-
den wird.  
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